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Verpflichtungserklärung  
 
 
Im Rahmen des Gesamtprojektes „Flughafen Butzweilerhof“ als Teil des Strukturprogramms 
„Regionale 2010“ beabsichtigen der Landschaftsverband Rheinland (LVR), die Stadt Köln 
und die SKI Standort Köln - Immobilien Verwaltung GmbH, insbesondere zu Errichtung und 
Betrieb einer Informations- und Ausstellungsinfrastruktur auf dem ehemaligen Flughafenge-
lände Butzweilerhof in Köln eine Gesellschaft mit der Firma „Butzweilerhof Köln gemeinnüt-
zige GmbH“ als Hauptgesellschafter zu gründen. Im Hinblick auf die im Rahmen des Projek-
tes anfallenden baulichen Investitionskosten hat der LVR zudem vereinbarungsgemäß mit 
Datum vom 09.10.2009 einen Antrag auf Gewährung städtebaulicher Fördermittel in Höhe 
von 70% der veranschlagten Kosten bei der Bezirksregierung Köln gestellt, die der LVR nach 
Auskehrung umgehend an diese GmbH weiterleiten wird. Das Risiko sich in der Zukunft 
möglicherweise ergebender Pflichten zur Rückzahlung der städtebaulichen Fördermittel soll 
von den genannten Hauptgesellschaftern zu gleichen Teilen getragen werden.  

 
Vor diesem Hintergrund wird Folgendes erklärt: 
 
Für den Fall, dass der LVR als Antragsteller des genannten Förderantrags verpflichtet sein 
sollte, ausgekehrte und an die Butzweilerhof Köln gemeinnützige GmbH weitergeleitete För-
dermittel an den Fördermittelgeber zurückzugewähren, und die GmbH die betreffenden För-
dermittel ganz oder teilweise nicht an den LVR zurückgewähren kann, übernimmt die Stadt 
Köln gegenüber dem LVR die unbedingte, selbständige und unwiderrufliche Verpflichtung, 
den LVR von der Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von einem Drittel des jeweils verblei-
benden Rückforderungsbetrages freizustellen.  
 
 
 
 
Köln, den  ____________________ 

 
 
 
________________________________     _________________________________ 
Stadt Köln                                                         Stadt Köln 
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Verpflichtungserklärung  
 
 
Im Rahmen des Gesamtprojektes „Flughafen Butzweilerhof“ als Teil des Strukturprogramms 
„Regionale 2010“ beabsichtigen der Landschaftsverband Rheinland (LVR), die Stadt Köln 
und die SKI Standort Köln-Immobilien Verwaltung GmbH, insbesondere zu Errichtung und 
Betrieb einer Informations- und Ausstellungsinfrastruktur auf dem ehemaligen Flughafenge-
lände Butzweilerhof in Köln eine Gesellschaft mit der Firma „Butzweilerhof Köln gemeinnüt-
zige GmbH“ als Hauptgesellschafter zu gründen. Im Hinblick auf die im Rahmen des Projek-
tes anfallenden baulichen Investitionskosten hat der LVR zudem vereinbarungsgemäß mit 
Datum vom 09.10.2009 einen Antrag auf Gewährung städtebaulicher Fördermittel in Höhe 
von 70% der veranschlagten Kosten bei der Bezirksregierung Köln gestellt, die der LVR nach 
Auskehrung umgehend an diese GmbH weiterleiten wird. Das Risiko sich in der Zukunft 
möglicherweise ergebender Pflichten zur Rückzahlung der städtebaulichen Fördermittel soll 
von den genannten Hauptgesellschaftern zu gleichen Teilen getragen werden.  

 
Vor diesem Hintergrund wird Folgendes erklärt: 
 
Für den Fall, dass der LVR als Antragsteller des genannten Förderantrags verpflichtet sein 
sollte, ausgekehrte und an die Butzweilerhof Köln gemeinnützige GmbH weitergeleitete För-
dermittel an den Fördermittelgeber zurückzugewähren, und die GmbH die betreffenden För-
dermittel ganz oder teilweise nicht an den LVR zurückgewähren kann, übernimmt die SKI 
Standort Köln-Immobilien Verwaltung GmbH gegenüber dem LVR die unbedingte, selbstän-
dige und unwiderrufliche Verpflichtung, den LVR von der Rückzahlungsverpflichtung in Höhe 
von einem Drittel des jeweils verbleibenden Rückforderungsbetrages freizustellen.  
 
 
 
 
Köln, den  ____________________ 

 
 
 
_______________________________________ 
SKI Standort Köln-Immobilien Verwaltung GmbH  
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SKI Standort Köln-Immobilien Verwaltung GmbH 
 


